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Die schriftliche parlamentarische Anfrage der Abgeordneten 

zum Nationalrat Günter Dietrich und Genossen Nr.1389/J betref­

fend des Einsatzes von umweltfreundlichen Schmier6len für 

Motorkettensägen auf biologischer Basis, beehre ich mich wie 

folgt zu beantworten: 

Zu Frage 1: 

Das Ausmaß der Gefährdung des Waldes durch die Verwendung 

von mineralischen Schmier6len für Motorkettensägen ist mir be­

kannt. Das Institut fUr Forsttechnik der forstlichen Bundesver­

suchsanstalt beschäftigt sich seit längerem mit der Verwendung 

von biologischem Kettenschmier61 fUr Motorsägen. Daneben werden 

bei den forstlichen BundesausbildungsstStten Versuche durchge­

führt; ein Großversuch läuft bei den Österreichischen Bundes­

forsten. 
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Das Institut pflegt laufend Kontakte mit in- und auslän­

dischen Institutionen, die diesen Problemkreis bearbeiten. Auch 

die Bundesanstalt für Landtechnik in Wieselburg hat Informa­

tionen mit Sägekettenöl auf Rapsölbasis gesammelt. 

Weiters wurde Dipl.-Ing.Rudolf sturm bei seiner Diplomar­

beit an der Technischen-Naturwissenschaftlichen Faktultät der 

Technischen Universität Wien "Ermittlung der Schadstoffemis­

sionen von Motorsägen in österreich" von diesem Institut fach­

lich unterstützt: .diese Diplomarbeit liegt an der Forstlichen 

Bundesversuchsanstalt auf. 

Zu Frage 2: 

Der Einsatz biologisch rasch abbaubarer Schmieröle in der 

Forstwirtschaft sollte nach meiner Auffassung für jeden umwelt­

bewußt denkenden und handelnden Menschen - auch ohne zusätz­

lichen Anreiz durch eine Förderung - eine Selbstverständlich­

keit sein. Gerade die Forstwirtschaft nimmt dieses umweltbe­

wußteHandeln für sich in Anspruch. In den derzeit geltenden 

Förderungsrichtlinien ist eine Beihilfengewährung bei Verwen­

dung von umweltfreundlichem Schmieröl nicht vorgesehen. 

Zu Frage 3: 

Bei den Österreichischen Bundesforsten steht im Rahmen 

eines Großversuches seit mehr als einem Jahr ein aus Raps ge­

wonnenes Bioöl als Schmieröl für Motorkettensägen in Verwen­

dung~ Vorgesehen ist - aufgrund der bisherigen positiven Ergeb­

nisse - ab Mitte 1988 im Bereich der Bundesforste au.sschließ­

lich Motorsägenkettenöle auf Rapsölbasis zu verwenden. 

Das Forstgesetz bietet derzeit keine Möglichkeit, die Ver­

wendung von Motorsägenkettenölen auf biologischer Basis 
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zwingend vorzuschreiben. Maßnahmen gegen die Verwendung von um­

weltschädlichen Schmierölen sind (allerdings nur im Einzelfall) 

denkbar; wenn durch deren Entsorgung der Tatbestand der Wald­

verwüstung erfüllt wird. 

Zu Frage 4: 

Derzeit wird bei den Österreichischen Bundesforsten noch zu 

einem großen Teil Mineralöl als Schmiermittel für die Motor­

kettensägen verwendet. 

Ab Mitte 1988 werden die Österreichischen Bundesforste aus­

schließlich Motorsägenkettenöle auf Rapsölbasis zu verwenden. 

Unmittelbar nach Amtsübernahme habe ich die öster­

reichischen Bundesforste angewiesen, bei der Holznutzung und 

dem Forststraßenbau naturschonende Verfahren zu bevorzugen. 

Eine ~eitere Anweisung erscheint auch im Hinblick auf die un­

mittelbar bevorstehende Einführung entbehrlich. 

Zu Frage 5: 

Der bereits erwähnte Großversuch der Österreichischen Bun­

desforste mit Schmierölen auf biologischer Basis· läuft im er­

weiterten Quellschutzgebiet Wiener Hochquellenwasserleitung, 

das sich im Bereich der Bundesforstverwaltungen Mürzzuschlag, 

Neuberg; GUßwerk, Mariazell, Großreifling und Göstling be­

findet~ 

Eine AUfstellung über sämtliche in Wasserschutz- und 

wasserschongebieten verwendete Schmiermittel liegt derzeit 

nicht vor. Aus wasserrechtlicher sicht wird derzeit geprüft, ob 

bei der Neufestlegung von Schutz- und Schongebieten ausschließ­

lich die Verwendung vön Schmiermitteln auf biolo~ischer Basis 

zugelassen werden sollM 

Der 

,/ 
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